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(Übersetzung)

VEREINBARUNG
ZWISCHEN DEM MINISTER FÜR VER-
KEHR DES VEREINIGTEN KÖNIG-
REICHES UND DEM BUNDESMINI-
STER FÜR ÖFFENTLICHE WIRT-
SCHAFT UND VERKEHR DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH GEMÄSS RN. 2010
UND 10 602 DES ADR BETREFFEND DIE
BEFÖRDERUNG VON 1,1,1,2-TETRA-

FLUORÄTHAN

1. In Abweichung von den Vorschriften der
Rn. 2200 und 2201 des ADR sowie der Rn. 211 210
des Anhangs B.1 a und 212 210 des Anhangs B.1 b
wird 1,1,1,2-Tetrafluoräthan (R 134 a), das als Stoff
der Klasse 2, Ziff. 3 a gilt, zur Beförderung
zugelassen in:

— Flaschen gemäß Rn. 2212, 1 a,

— Gefäßen gemäß Rn. 2212, 1 b,

— Tanks gemäß Rn. 2212, 1 c und Anhang B.1 a
und B.1 b.

2. Sonstige Vorschriften

Hinsichtlich Bau, Ausrüstungen, Prüfungen,
Kennzeichnung und Verwendung müssen

— die Flaschen und Gefäße den Vorschriften der
Rn. 2202 und 2220,
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— die Tankcontainer den Vorschriften des
Anhangs B.1 b und

— die Tankfahrzeuge den Vorschriften des
Anhangs B.1 a

entsprechen, die für Stoffe der Klasse 2, Ziff. 3 a
gelten.

Die erstmaligen Prüfungen und die wiederkeh-
renden Prüfungen müssen bei einem Überdruck von
mindestens

— 2,0 MPa (20 bar) für Flaschen, Gefäße und
Tanks mit einem Durchmesser von nicht mehr
als 1,5 m,

— 1,8 MPa (18 bar) für Tanks mit einem
Durchmesser von über 1,5 m ohne wärmeiso-
lierende Schutzeinrichtung,

— 1,6 MPa (16 bar) für Tanks, Gefäße und
Flaschen mit wärmeisolierender Schutzein-
richtung

durchgeführt werden.

Der Füllungsgrad der Tanks, Behälter und
Flaschen darf 1,05 kg je Liter Fassungsraum nicht
übersteigen.

Das Einfüllen des Stoffes darf nur in trockenem
Zustand in trockene Behälter erfolgen.

Die Kennzeichnung, die an jedem Tankfahrzeug
oder Tankcontainer mit einem Fassungsvermögen
von mehr als 3 m3 gemäß Rn. 10 500 des ADR
anzubringen ist, muß folgende Kennzeichnungs-
nummern tragen:

— 20 für die Kennzeichnung der Gefahr,
— 3159 für die Kennzeichnung des Stoffes.

Außerdem sind alle übrigen Vorschriften des
ADR betreffend Stoffe der Klasse 2, Ziff. 3 a,
einzuhalten.

3. Vermerke im Beförderungspapier

Der Beförderer hat im Beförderungspapier
folgenden Vermerk anzubringen: „1,1,1,2-Tetra-
fluoräthan, Kl. 2 ADR" sowie den folgenden
Vermerk: „Beförderung vereinbart nach' Rn. 2010
und 10 602 des ADR". Die Bezeichnung des Stoffes
ist zu unterstreichen.

4. Diese Vereinbarung gilt bis auf Widerruf im
Verkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und
Österreich ab dem Datum der zweiten Unterschrift.

London, den 15. Mai 1990

Die für das ADR zuständige Behörde des
Vereinigten Königreiches:

L. Grainger

Wien, den 17. Juli 1990

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Kafka

Vranitzky



210. Stück — Ausgegeben am 14. August 1990 — Nr. 526 3349

526.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Amts- und
Rechtshilfe in Verwaltungssachen

Die Republik Österreich

und

die Bundesrepublik Deutschland

— von dem Wunsche geleitet, den gegenseitigen
Amts- und Rechtshilfeverkehr in Verwaltungssa-
chen weiter zu verbessern und zu vereinfachen —

sind wie folgt übereingekommen:

I. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

(1) Die Vertragsstaaten leisten in öffentlich-
rechtlichen Verfahren ihrer Verwaltungsbehörden,
in österreichischen Verwaltungsstraf- und in deut-
schen Bußgeldverfahren, soweit sie nicht bei einer
Justizbehörde anhängig sind, ferner in Verfahren
vor den österreichischen Gerichten der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und den deutschen Gerichten
der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit nach
Maßgabe dieses Vertrags Amts- und Rechtshilfe.

(2) Amts- und Rechtshilfe nach Absatz 1 wird
nicht geleistet in

1. Abgabensachen, Zoll-, Verbrauchssteuer- und
Monopolangelegenheiten, soweit sie in beson-
deren Verträgen geregelt sind;

2. Außenwirtschaftsangelegenheiten einschließ-
lich devisenrechtlicher Angelegenheiten sowie
hinsichtlich Verboten und Beschränkungen
für den Warenverkehr über die Grenze;

3. Steuerberatungssachen und diesen gleichge-
stellten Angelegenheiten.

(3) Bestehende Vereinbarungen der Vertrags-
staaten über die Leistung von Amts- und Rechts-
hilfe bleiben unberührt.

Artikel 2

(1) Im Amts- und Rechtshilfeverkehr nach Arti-
kel 1 Absatz 1 zwischen den Vertragsstaaten kön-
nen die Verwaltungsbehörden und die Gerichte der
Verwaltungsgerichtsbarkeit unmittelbar miteinan-
der verkehren. Soweit die Erledigung von Amts-
und Rechtshilfeersuchen nach diesem Vertrag
durch Strafgerichte vorzunehmen ist, ist auch mit
diesen der unmittelbare Verkehr zulässig. Wenn
der unmittelbare Verkehr nur unter besonderen
Schwierigkeiten möglich ist, sind diejenigen Ver-

waltungsbehörden einzuschalten, die der ersuchte
Staat hierfür bestimmt hat. Die Vertragsstaaten tei-
len einander diese Verwaltungsbehörden mit.

(2) Amts- und Rechtshilfeersuchen sind von der
ersuchten Stelle (Verwaltungsbehörde oder
Gericht), wenn diese für die Erledigung nach dem
Recht des ersuchten Staates nicht zuständig ist, an
die zuständige Stelle weiterzuleiten. Die ersu-
chende Stelle ist davon zu unterrichten.

Artikel 3

Amts- und Rechtshilfe wird nach dem Recht des
ersuchten Staates geleistet.

Artikel 4

(1) Amts- und Rechtshilfe wird nicht geleistet,
wenn sie nach dem Recht des ersuchten Staates
unzulässig ist oder wenn die Erledigung des Ersu-
chens geeignet wäre, die Souveränität, die Sicher-
heit, die öffentliche Ordnung oder andere wesentli-
che Interessen des ersuchten Staates zu beeinträch-
tigen.

(2) Über die Ablehnung unterrichtet die ersuchte
Stelle unverzüglich die ersuchende Stelle unter
Angabe der Gründe.

II. ABSCHNITT

Anhörungen, Auskünfte und Beweise

Artikel 5

(1) Die Vertragsstaaten leisten einander Amts-
und Rechtshilfe durch

1. Ermittlungen einschließlich Beweisaufnah-
men;

2. Anhörung Beteiligter und Vernehmung
Beschuldigter/Betroffener;

3. Erteilung von Auskünften einschließlich sol-
cher aus dem Strafregister;

4. Übersendung von Schriftstücken.

(2) Die Vertragsstaaten leisten einander ferner
Amts- und Rechtshilfe durch die Erteilung von
Auskünften und die Übersendung von Schriftstük-
ken aus gerichtlichen Straf- und Bußgeldverfahren.

Artikel 6

Ersuchen nach Artikel 5 müssen Gegenstand und
Zweck des Verfahrens, in dem Amts- oder Rechts-
hilfe geleistet werden soll, bezeichnen und die zur
Erledigung erforderlichen Angaben enthalten.
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Artikel 7

Der ersuchenden Stelle dürfen lediglich die Aus-
lagen für Sachverständige und Dolmetscher, die bei
der Erledigung des Ersuchens mitgewirkt haben, in
Rechnung gestellt werden.

Artikel 8

(1) Auskünfte und Schriftstücke, die von der
ersuchten Stelle übermittelt werden, unterliegen im
anderen Vertragsstaat den innerstaatlichen Vor-
schriften über die Amtsverschwiegenheit.

(2) Teilt die ersuchte Stelle mit, daß die von ihr
übermittelten Auskünfte oder Schriftstücke nicht
weitergegeben oder nur zu bestimmten Zwecken
oder nur während eines bestimmten Zeitraums ver-
wertet werden dürfen, so hat die ersuchende Stelle
diese Beschränkungen zu beachten.

III. ABSCHNITT

Vollstreckungshilfe

Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten leisten einander Amts-
hilfe durch Vollstreckung von öffentlich-rechtli-
chen Geldforderungen — einschließlich der in
österreichischen verwaltungsbehördlichen Strafer-
kenntnissen oder Strafverfügungen rechtskräftig
verhängten Geldstrafen von mindestens dreihun-
dertfünfzig Schilling und der von deutschen Ver-
waltungsbehörden rechtskräftig festgesetzten Geld-
bußen von mindestens fünfzig Deutsche Mark
sowie der Nebenfolgen vermögensrechtlicher Art
—, ferner bei der Einziehung von Urkunden, die
vom ersuchenden Staat ausgestellt sind. Für die
Vollstreckung gilt das Recht des ersuchten Staates.
Freiheitsentzug als Strafmittel ist ausgeschlossen.

(2) Die Vertragsstaaten teilen einander mit, wel-
che Stellen für die Erledigung von Ersuchen um
Vollstreckung zuständig sind. Die Vertragsstaaten
können auch Verwaltungsbehörden bestimmen,
welche die Ersuchen um Vollstreckung entgegen-
nehmen, um sie an die für die Erledigung zuständi-
gen Stellen weiterzuleiten; soweit dies geschieht,
teilen die Vertragsstaaten einander anstelle der
Mitteilung nach Satz 1 diese Verwaltungsbehörden
mit.

(3) Dem Ersuchen um Vollstreckung (Absatz 1)
ist eine Ausfertigung des Exekutionstitels/Voll-
streckungstitels oder des zu vollstreckenden
Bescheides beizulegen, auf dem die Rechtskraft/
Unanfechtbarkeit von der ersuchenden Behörde zu
bestätigen ist. Solche Bescheide stehen hinsichtlich
der Vollstreckung Bescheiden von Behörden des
ersuchten Staates gleich.

(4) Die Vollstreckung von Geldforderungen
wird in der Währung des ersuchten Staates durch-
geführt. Die ersuchende Stelle rechnet den für sie

zu vollstreckenden Geldbetrag in diese Währung
um und vermerkt ihn auf dem zu vollstreckenden
Titel. Für die Umrechnung maßgebend ist in der
Republik Österreich der an der Wiener Börse
zuletzt notierte Devisenankaufs(Geld)kurs für Zah-
lung Frankfurt und in der Bundesrepublik Deutsch-
land der in Frankfurt am Main zuletzt festgestellte
amtliche Devisenankaufskurs für Zahlung Wien.

(5) Über Einwendungen gegen die Zulässigkeit
oder die Art der Vollstreckung entscheidet die
zuständige Stelle des ersuchten Staates.

(6) Einwendungen gegen das Bestehen, die Höhe
oder die Vollstreckbarkeit des zu vollstreckenden
Anspruchs sind von der zuständigen Stelle des ersu-
chenden Staates nach dessen Recht zu erledigen.
Werden solche Einwendungen bei der ersuchten
Stelle erhoben, so sind sie der ersuchenden Stelle
zu übermitteln, deren Entscheidung abzuwarten ist.

(7) Wenn der zu vollstreckende Geldbetrag
außer Verhältnis zu den durch die Vollstreckung
entstehenden Kosten steht, kann die ersuchte Stelle
von der Vollstreckung absehen; sie hat davon die
ersuchende Stelle zu unterrichten. Diese kann ver-
langen, die Vollstreckung dennoch vorzunehmen,
wenn sie dies aus besonderen Gründen für erfor-
derlich hält, hat dann jedoch die Kosten einer
erfolglosen Vollstreckung zu tragen.

(8) Die ersuchte Stelle hat die von ihr eingenom-
menen Geldbeträge der ersuchenden Behörde zu
überweisen. Ausgenommen sind Kosten, die nach
dem Recht des ersuchten Staates zu erheben waren.

IV. ABSCHNITT

Zustellungen

Artikel 10

(1) Schriftstücke in Verfahren nach Artikel 1
Absatz 1 werden unmittelbar durch die Post nach
den für den Postverkehr zwischen den Vertrags-
staaten geltenden Vorschriften übermittelt. Wird
ein Zustellnachweis benötigt, ist das Schriftstück als
eingeschriebener Brief mit den besonderen Versen-
dungsformen „Eigenhändig" und „Rückschein" zu
versenden. Kann eine Zustellung nicht unmittelbar
durch die Post bewirkt werden oder ist dies nach
Art und Inhalt des Schriftstücks nicht zweckmäßig,
ist die zuständige Stelle im anderen Vertragsstaat
um Vermittlung der Zustellung im Wege der Amts-
und Rechtshilfe zu ersuchen. Die Vertragsstaaten
teilen einander diese Stellen mit.

(2) Eine unmittelbare Zustellung durch die Post
ist bei Bescheiden im Zusammenhang mit der Fest-
stellung der Eignung Wehrpflichtiger zum Wehr-
dienst, bei Bescheiden, die eine Person zur militäri-
schen Dienstleistung oder das im ersuchenden Staat
gelegene Eigentum eines Angehörigen des anderen
Vertragsstaats dauernd oder vorübergehend zu
militärischen Zwecken heranziehen, sowie bei
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Bescheiden auf Grund der Konvention/des Abkom-
mens vom 28. Juli 1951 *) über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge nicht zulässig.

(3) Die Zustellung von Bescheiden in Verwal-
tungsstrafverfahren an Angehörige des Staates, in
dem die Zustellung vorgenommen werden soll, gilt
hinsichtlich des Ausspruchs eines Freiheitsentzugs
als nicht bewirkt:

Artikel 11

Ersuchen, die auf Vornahme einer Zustellung
gemäß Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 gerichtet sind,
sollen in denjenigen Fällen, in denen das Recht des
ersuchten Staates die Wahl zwischen mehreren
Zustellungsarten vorsieht, die Art der gewünschten
Zustellung angeben; fehlt eine solche Angabe, steht
die Wahl im Ermessen der ersuchten Stelle.

Artikel 12

Die Stelle, die auf Grund eines Ersuchens gemäß
Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 eine Zustellung selbst
oder durch die Post vorgenommen hat, übermittelt
der ersuchenden Stelle ein von ihr ausgestelltes
Zustellzeugnis oder eine vom Empfänger eigenhän-
dig unterschriebene Bestätigung, die Ort und Tag
des Empfangs erkennen lassen.

Artikel 13

Ist der Empfänger unter der von der ersuchen-
den Stelle angegebenen Anschrift nicht zu errei-
chen und kann seine Anschrift nur unter unverhält-
nismäßigem Aufwand festgestellt werden, so sendet
die ersuchte Stelle das Ersuchen wieder zurück.

V. ABSCHNITT

Besondere Regelungen in Angelegenheiten des
Kraftfahrwesens

Artikel 14

(1) Ein im anderen Vertragsstaat ausgestellter
Führerschein wird dem Inhaber gegen Empfangs-
bestätigung abgenommen, wenn

1. der andere Vertragsstaat um die Vollstrek-
kung einer Entscheidung über die Entziehung
der Lenkerberechtigung/Fahrerlaubnis er-
sucht;

2. der andere Vertragsstaat um Übermittlung
des Führerscheins zum Zwecke der Vor-
nahme von behördlichen Eintragungen
ersucht;

3. auf seiner Grundlage eine Lenkerberechti-
gung/Fahrerlaubnis auf Antrag erteilt wird;
der im anderen Vertragsstaat ausgestellte
Führerschein darf nur gegen Ablieferung des

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 55/1955

auf seiner Grundlage ausgestellten wieder
ausgehändigt werden;

4. das Recht, den Führerschein zu verwenden,
aberkannt wird.

(2) Abgenommene Führerscheine werden in den
Fällen des Absatzes 1 Nummern 1 und 2 der ersu-
chenden Behörde, sonst der Ausstellungsbehörde
übermittelt; der Betroffene kann jedoch in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummern 3 und 4 die Verwah-
rung bei einer anderen Behörde beantragen.

Artikel 15

(1) Der Zulassungsschein/Fahrzeugschein und
die Kennzeichentafeln/amtlichen Kennzeichen
eines im anderen Vertragsstaat zugelassenen Fahr-
zeugs werden dem Inhaber gegen Empfangsbestäti-
gung abgenommen und der Behörde, die den
Zulassungsschein/Fahrzeugschein ausgestellt hat,
übermittelt, wenn

1. der andere Vertragsstaat um die Vollstrek-
kung einer Entscheidung über die Aufhebung
der Zulassung/Untersagung des Betriebs des
Fahrzeugs ersucht;

2. es sich erweist, daß bei einer befristeten Zulas-
sung die Frist abgelaufen ist;

3. es sich erweist, daß bei weiterer Verwendung
des Fahrzeugs die Verkehrs- öder Betriebssi-
cherheit wegen schwerer technischer Mängel
gefährdet würde, und die Mängel des Fahr-
zeugs nicht innerhalb einer von der einschrei-
tenden Behörde gesetzten angemessenen Frist
behoben werden;

4. das Fahrzeug zugelassen wird; in diesem Fall
wird das Fahrzeug im anderen Vertragsstaat
als abgemeldet behandelt.

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummern 2 und 3
wird dem anderen Vertragsstaat eine kurze Sach-
verhaltsdarstellung, im Falle des Absatzes 1 Num-
mer 4 Name und Anschrift des nunmehrigen Zulas-
sungsbesitzers/Halters sowie das neue Kennzei-
chen mitgeteilt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Fahrzeuge mit Kennzeichen für Probe-/Prüfungs-
fahrten, für Überstellungs-/Überführungsfahrten
sowie für Fahrzeuge mit Zollkennzeichen.

VI. ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

Artikel 16

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung oder die Anwendung dieses Vertrags sollen
durch die Regierungen der Vertragsstaaten beige-
legt werden.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf diese
Weise nicht innerhalb von sechs Monaten beigelegt
werden, so ist sie auf Verlangen eines Vertrags-
staats einem Schiedsgericht zu unterbreiten.
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(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall
gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied
bestellt und sich beide Mitglieder auf den Angehö-
rigen eines dritten Staates als Vorsitzenden einigen,
der von den Regierungen der Vertragsstaaten zu
bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von
zwei Monaten, der Vorsitzende innerhalb von drei
Monaten zu bestellen, nachdem der eine Vertrags-
staat dem anderen mitgeteilt hat, daß er die Mei-
nungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unter-
breiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Prä-
sidenten des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte bitten, die erforderlichen Ernennungen
vorzunehmen. Für den Fall, daß der Präsident des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die
österreichische oder die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzt, gehen die ihm durch diesen Artikel
übertragenen Funktionen auf den Vizepräsidenten
des Gerichtshofs, danach auf den ranghöchsten
Richter des Gerichtshofs über, auf den dieser
Umstand nicht zutrifft.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen-
mehrheit auf Grund der zwischen den Vertrags-
staaten bestehenden Verträge und des allgemeinen
Völkerrechts. Seine Entscheidungen sind bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des von ihm
bestellten Schiedsrichters und seiner Vertretung in
dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten
des Vorsitzenden und die sonstigen Kosten werden
von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getra-
gen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Ver-
fahren selbst.

(6) Die Gerichte der beiden Vertragsstaaten wer-
den dem Schiedsgericht auf sein Ersuchen Rechts-
hilfe hinsichtlich der Ladung und der Vernehmung
von Zeugen und Sachverständigen in entsprechen-
der Anwendung der zwischen den beiden Vertrags-
staaten jeweils geltenden Vereinbarungen über die
Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen leisten.

Artikel 17

Artikel 9 ist nicht auf Geldstrafen oder Geldbu-
ßen anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieses
Vertrags verhängt oder festgesetzt worden sind.

Artikel 18

Wer Angehöriger eines Vertragsstaats im Sinne
des Vertrags ist, bestimmt sich nach dem Recht die-
ses Vertragsstaats.

Artikel 19

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin,
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Bundesregierung der
Republik Österreich innerhalb von drei Monaten
nach Inkrafttreten des Vertrags eine gegenteilige
Erklärung abgibt.

Artikel 20

(1) Der Vertrag bedarf der Ratifikation; die
Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich
in Wien ausgetauscht.

(2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten
Kalendermonats nach Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft.

(3) Dieser Vertrag kann jederzeit schriftlich auf
diplomatischem Wege gekündigt werden; er tritt
sechs Monate nach Eingang der Kündigung außer
Kraft. Im Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses
Vertrags bestehende Ersuchen sind nach den
Bestimmungen dieses Vertrags durchzuführen.

Geschehen zu Bonn, am 31. Mai 1988 in zwei
Urschriften.

Für die Republik Österreich:

Bauer m. p.

Für die Bundesrepublik Deutschland:

Lautenschlager m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 18. Juli 1990 ausgetauscht; der Vertrag tritt gemäß seinem Art. 20 Abs. 2 mit 1. Okto-
ber 1990 in Kraft.

Vranitzky


